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PHOTOGÄAP/f/5C/fEÄ WETTÄEWEÄ5
ero//n*£ ctarcA a;e

5CHWEJZ.BR/5C.ff.E VERJC£//R5ZE:VTÄ.A/.E

D/P LWDDZCAA/NTD SC//WD/Z
Zwecks Förderung der Reiseverkehrspropaganda zu-

gunsten der Schweiz veranstaltet die Schweizerische
Verkehrszentrale unter dem Titel «Die «nie&annte
5cÄitieiz» einen photographischen Wettbewerb. Photo-
graphen, Berufsleute und Amateure ohne Unterschied
der Nationalität, können sich an demselben beteiligen.
Das Programm des Wettbewerbes enthält die fünf fol-
genden Abteilungen :

1. Schweizer Landschaften
Berge, Gletscher, Flüsse, Gebirgsbäche, Wasserfälle,

Seen, Wiesen und Wbiden, Wälder, einzelne Bäume,
Gärten, Blumen, Nationalpark, wilde Tiere in Freiheit,
Ansichten aus der Vogelschau usw.

2. Zeugen der Vergangenheit
Burgen und Ruinen, alte Festungen, Stadttore, Schlösser,

Bürger- und Bauernhäuser, architektonische Einzelheiten,
Denkmäler, Skulpturen und Fresken, Kirchen und Ka-
pellen, Hospize, Arbeiten gewerblicher Kunst und der
Bauernkunst, historische Museen, Kunstgegenstände,
Bilder, Stiche aus privaten Sammlungen, Holzschnitte,
Bilder aus alten Werken usw.

3. Bevölkerung
Bauern- und Handwerkertypen, Nationaltrachten,

Volksfeste, Sitten und Gebräuche, Familienleben, Heim-
arbeit, Volkstheater, Gedenkfeiern, Landsgemeinde, Land-
leben, Haustiere, Kuhkämpfe, Alpaufzüge, Prozessionen
USW.

4. Architektur, Technik und Transport
Moderne Häuser, Villen, öffentliche Bauten, Schul-

häuser, Kuranstalten, Badeorte, Hotels und Sanatorien,
moderne Denkmäler, hydroelektrische Werke, Fabriken,
Brücken, Viadukte, Eisenbahnen, Transportmittel, Berg-
bahnen, Luftlinien, Maschinen, Automobilismus, Rad-
sport, Dampfschiffe usw.

5. Sport und Volksspiele
Sportplätze, Sommer- und Wintersport, Bergsport,

Alpenklubhütten, sportliche Veranstaltungen, National-
feste (Schützen- und Turnfeste), Volksspiele (Schwingen,
Hornussen usw.), Schwimmsport, Strand- und Schwimm-
bäder. Schulfeste, Militärszenen usw.

Bedingungen des Wettbewerbs
1. Am Wettbewerb kann sich jedermann beteiligen.
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2. Alle Photographien, die sich auf die Schweiz beziehen
und die den Bedingungen des vorangehenden Programms
entsprechen, werden für den Wettbewerb angenommen.
Die Photographien müssen jedoch folgendes Format auf-
weisen : 9 X 12, 10 X 15 cm, 13X18 cm oder 18 X 24 cm.

3. Jede Photographie trägt auf der Rückseite oder
auf beigeheftetem Zettel :

aj Vo/Atändzpe Angaben, die es erlauben, den Gegen-
stand genau zu identifizieren.
Ein Afotto oder ein .Kennwort, das auf versiegeltem
Kuvert wiederholt, jede Sendung begleiten muss.
Dieses Kuvert enthält AZamen und Adresse des Be-
Werbers. Es wird nicht vor der Preisverteilung geöffnet.

4. Die Zahl der Bilder, die durch die gleiche Person
in einer oder mehreren Abteilungen für den Wetthe-
werb unterbreitet werden, ist unbegrenzt.

5. Die Bewerber werden von jeder Photographie je
e;'n Forem/Zar für den Wettbewerb einsenden; auf der
Rückseite oder auf einem Zettel soll die Abteilung ver-
merkt werden, in die sie gehört.

6. Die Photographien sollen auf Glanzpapier abge-
zogen sein. Sie können auf Karton aufgeklebt werden.

7. Die unterbreiteten Bilder dürfen vorher noch
nicht publiziert worden sein.

8. Die für den Wettbewerb bestimmten Photographien
sollen an die .ScAuzezzerzscAe Vez-&eAz*szeztÉra/e, To'zoen-

Strasse 55, IZürzcA gerichtet werden.
9. Die Schweizerische Verkehrszentrale sieht für jede

der fünf Abteilungen folgende Preise vor:
Ein erster Preis zu Fr. 100.— Fr. 100.—
Ein zweiter Preis „ „ 50.— „ 50.—
14 Preise „ „ 25.— „ 350.—
25 Preise „ „ 20.— „ 500.—

Total Fr. 1000.—

für alle fünf Abteilungen zusammen Fr. 5000.— Der
gleiche Bewerber kann verschiedene Preise erhalten in
einer oder mehreren Abteilungen.

10. Die Schweizerische Verkehrszentrale erwirbt das
un&edmpte Rejjroduit/onsrecAt aller prämiierten Photo-
graphien. Wenn der Bewerber es wünscht, so kann
sein Name auf jeder Reproduktion angegeben werden.
Er behält ausserdem das Recht, die prämiierten Photo-
graphien auch selbst zu publizieren.

11. Die zugesprochenen Preise werden verteilt, sobald
die Schweizerische Verkehrszentrale von jeder prämiierten
Photographie secAs pute FCojSzen auf Glanzpapier erhalten
hat. Jede dieser Kopien wird nach folgendem Tarif
bezahlt werden:

Format 9X12 Fr. 1.— Format 13X18 Fr. 1.50

„ 10X15 „ 1.20 „ 18X24 „ 2.-
12. Die für den Wettbewerb in Betracht kommenden

Photographien werden vor allem nach ihrem die Schwei-
zerische Reiseverkehrspropaganda betreffenden ^Vert be-
urteilt, dann nach ihrem künstlerischen Wert. Die Be-
urteilung wird durch ein Gericht von wenigstens drei
Mitgliedern, unter welchen sich ein Berufsphotograph,
welcher nicht am Wettbewerb teilgenommen hat, und
ein Spezialist der Reiseverkehrspropaganda befinden,
vollzogen.

13. Die Frist für die Einsendung der Photographien
zum Wettbewerb ist auf den 37. OAtoAer 7930 fest-
gesetzt.

Die Ergebnisse des Wettbewerbes werden allen Be-
werhern mitgeteilt.

Zürich, Januar 1930.
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